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Aufgrund von EU-Richtlinien, in Österreich im Bankwesengesetz (BWG) umgesetzt, ist jedes Kreditinstitut, das 
sicherungspflichtige Einlagen entgegennimmt bzw. sicherungspflichtige Wertpapierdienstleistungen erbringt, 
gesetzlich verpflichtet, einer Sicherungseinrichtung anzugehören. 
 
Die Bausparkasse Wüstenrot AG unterliegt als österreichische Bank uneingeschränkt den österreichischen 
Bestimmungen zur Einlagensicherung und Anlegerentschädigung (§§ 93 ff BWG). Die Bausparkasse Wüstenrot 
AG ist Mitglied bei der gesetzlichen Sicherungseinrichtung der Banken und Bankiers, der Einlagensicherung der 
Banken & Bankiers Gesellschaft m.b.H. 
 
 
Einlagensicherung: 
 
Natürliche Personen: 
Die Einlagen natürlicher Personen sind pro Einleger mit einem Höchstbetrag von EUR 100.000,00 gesichert. 
 
Nicht natürliche Personen: 
Einlagen nicht natürlicher Personen sind pro Einleger mit einem Höchstbetrag von EUR 50.000,00 gesichert. 
Ab dem 1.1.2011 sind die Einlagen nicht natürlicher Personen bis zu einem Betrag von EUR 100.000,00 
gesichert. 
Einlagen auf einem Konto, über das zwei oder mehr Personen als Gesellschafter einer offenen Gesellschaft, 
einer Kommanditgesellschaft, einer Gesellschaft bürgerlichen Rechts oder einer dieser Gesellschaftsformen 
entsprechenden Gesellschaft nach dem Recht eines Mitgliedstaates oder eines Drittlandes verfügen können, 
werden bei der Berechnung des Höchstbetrages zusammengefasst und als Einlage eines Einlegers behandelt; 
dies gilt in gleicher Weise für Guthaben und sonstige Forderungen aus Wertpapiergeschäften. 
 
 
Anlegerentschädigung: 
 
Nach österreichischem Recht sind Wertpapiere den Anlegern von der depotführenden Bank zurückzugeben. 
Geldforderungen aus der Anlegerentschädigung sind sowohl bei natürlichen Personen als auch bei nicht 
natürlichen Personen mit höchstens EUR 20.000,00 gesichert. Forderungen von nicht natürlichen Personen 
sind jedoch mit 90 % der Forderung aus Wertpapiergeschäften pro Anleger begrenzt. 
 
 
Abgrenzung Einlagensicherung - Anlegerentschädigung: 
 
Im Normalfall fallen alle Arten von Einlagen/Guthaben, die auf verzinste oder unverzinste Konten (z.B. 
Guthaben auf Gehalts-, Sparkonten, Festgelder etc.) bei Kreditinstituten gutgeschrieben werden, unter die 
Einlagensicherung. 
 
Rückflüsse aus der Wertpapierverrechnung (Dividenden, Verkaufserlöse, Tilgungen etc.) fallen ebenfalls unter 
die Einlagensicherung, wenn sie auf ein verzinstes Konto bei einem Kreditinstitut gutgeschrieben werden. 
Erfolgt der Rückfluss hingegen unmittelbar auf ein unverzinstes Konto, unterliegen die Beträge der 
Anlegerentschädigung. 
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Rechtsform: Aktiengesellschaft . Sitz: Salzburg . FN: 319422 p . LG Salzburg . DVR: 0919365 . Bankleitzahl: 19950 
Die Bausparkasse Wüstenrot AG (Gew.Reg.Nr. VVM-19950-00) ist im Nebengewerbe Versicherungsagent zur Wüstenrot Versicherungs-AG. 

 

 



Ausnahmen von der Einlagensicherung und Anlegerentschädigung: 
 
 
Die Ausnahmen von der Sicherung werden im Folgenden vereinfacht dargestellt. Es gilt der Wortlaut der 
gesetzlichen Bestimmungen in § 93 Abs. 2 Ziffer 3 und Abs. 5 BWG. 
 
Nicht gesichert sind  

• Einlagen und Forderungen, die nicht auf Euro, Schweizer Franken oder eine andere Währung eines 
EWR-Mitgliedstaates (alle EU-Staaten, Island, Liechtenstein und Norwegen) lauten. 

 
• Schuldverschreibungen des Kreditinstitutes (z.B. Wohnbank-Anleihen, Kassenobligationen, Pfandbriefe 

etc.). Sie werden im Konkurs der emittierenden Bank nach Maßgabe der Emissionsbedingungen 
bedient (z.B. bevorzugt aus einer abgesonderten Deckungsmasse wie etwa Pfandbriefe oder mit der 
Konkursquote oder nachrangig nach Bedienung der anderen Gläubiger). 

 
• Eigenmittelbestandteile der Bank (z.B. Ergänzungs- und Partizipationskapital). 
 
• Einlagen und Forderungen von Unternehmen, die die Voraussetzungen für große Kapitalgesellschaften 

i.S.d. § 221 Abs. 3 Unternehmensgesetzbuch (UGB) erfüllen. 
 
• Einlagen und Forderungen von dem Kreditinstitut nahestehenden Personen, wie Mitglieder des 

Vorstandes, des Aufsichtsrates, persönlich haftende Gesellschafter, Rechnungsprüfer der Bank und 
Personen, die mind. 5 % Kapital der Bank halten, auch wenn diese Personen in ihrer Funktion für 
verbundene Unternehmen der Bank tätig sind (ausgenommen bei unwesentlichen Beteiligungen). 
Weiters sind nahe Angehörige der dem Kreditinstitut nahestehenden Personen sowie Dritte von der 
Sicherung ausgeschlossen, falls der nahe Angehörige oder der Dritte für Rechnung der dem 
Kreditinstitut nahestehenden Personen handelt. 

 
• Einlagen und Forderungen anderer Gesellschaften, die verbundene Unternehmen (§ 244 UGB) des 

Kreditinstitutes sind. 
 
• Einlagen und Forderungen, für die der Einleger oder Forderungsberechtigte vom Kreditinstitut auf 

individueller Basis Zinssätze oder andere finanzielle Vorteile erhalten hat, die zu einer 
Verschlechterung der finanziellen Lage des Kreditinstitutes beigetragen haben. 

 
• Einlagen und Forderungen, die im Zusammenhang mit Geldwäscherei stehen. 
 
• Einlagen und Forderungen von Kredit- oder Finanzinstituten oder Wertpapierfirmen sowie von 

institutionellen Investoren wie Versicherungen, Investmentgesellschaften (Fonds), Pensions- und 
Vorsorgekassen u.ä. 

 
• Einlagen und Forderungen von Bund, Ländern und Gemeinden und vergleichbaren ausländischen 

Gebietskörperschaften. 
 
 
Im Übrigen verweisen wir auf die gesetzlichen Bestimmungen der §§ 93 ff, § 103h, § 103j und § 103k BWG 
über Einlagensicherung und Anlegerentschädigung, die wir auf Wunsch gerne zur Verfügung stellen. 
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